
Landtag Rheinland-Pfalz 
(II. Wahlperiode) 

Drucksa.che Abtellung II 

Nr.777 

Regierungsvorlage 

Entwurf 

LandesgesefJ 
Ober die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Landesregierung 

Rheinland· P fah; 

(Ministergesetz) 
Vom • ..•• .••••• 1954 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen, 
das hiermit verkündet wird: 

I. A b s c b n i t t 

Rechtsstellung der Mitglieder der Landesregierung 

§ 1 

Amtsverhältnis 

Die Mitglieder der Landesregierung (der Ministerpräsident und die 
Minister) stehen nach Maßgabe der Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 
18. Mai 1947 (GVBl. S. 209) und dieses Gesetzes zum Land in einem öffent
lich-rechtlichen Amtsverhältnis. 

§ 2 

Amtszeit des Ministerpräsidenten 

Das Amtsverhältnis des Ministerpräsidenten beginnt mit der Bestäti-
. gung der Ll'lndesrcgierung durch den Landtag (Art. 98 Abs. 2 Satz 3 der 

Verfassung), Es endet durch Tod des Ministerpräsidenten oder mit d ;:i".' 
Bestätigung der durch einen neuen Ministerpräsidenten gebildeten Lan
desregierung. 

§ 3 

Amt szeit der Minister 

Das AmtRverhältnis der Minister beginnt mit der Aushändigung einer 
vom Minlst~rpräsfdenten vollzogenen Urkunde über die Berulung oder, 
falls der Eid narn Art. 100 der Verfassung vorher geleistet worden ist, mit 
der Vereidigung. Es endet mit dem Tod des Ministers oder mit der Aus
händigung einer vom Ministerpräsidenten vollzogenen Urkunde über die 
Beendigung des Amts; die Aushändigung kann durch eine amtliche Ver
oICentlichung des Inhalts der Urkunde ersetzt werden. 

§ 4 

Rückt ritt 

(1) Der Ministerpräffdent, die Landesregierung oder ein Minister kön
nen jederzeit illren Rücktritt erklären; sie haben jedoch die Geschäfte 
i.olange \velterzu!ilhren, bis eine neue Regierung oder ein neuer Minister 
vom Landtag bestätigt worden ist. 

(2) Der Rücktritt des Mlni~terpräsidenten oder der:" Landest:"egierung er
folgt durch schriftliche Erklärung des Ministerpräsidi<?nten gegenüber dem 
Präsidenten des Landtages, der:" Rücktritt eines Ministers durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Ministerpräsidenten. 
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§ 5 

Tätigkeitsbeschrfinkungen 

(11 Die Mitglieder der Landesrf"gienmg dürfen nehcn ihrem Amt kein 
ander-e5 besoldetes Amt, kein ~rerhl" und keinen Beruf ausüben. Sie 
dürfen weder der Leitung noch dem Aufsicht~rat oder Ve'!'Wal1ungsr.at 
eines auf Erw0rb gerichteten Unternehmens an~ören noch ~gPn Ent
gelt als Schiedsrichter tätig sein oder auC:lergerlchtliche Gutachten ahgebf'n_ 

(2) Die Landesregierung kann die Ausübung der Tätigk~t ~1!'1 beamfl"f.Pr 
Lehrer einer wii<senschaftlichen Hochschule gestatten. Sie kann ferner lm 
fänzelfall Au-sna hmen von den Bestimmtmgen d~ Ab~. l 7.Ulassen, wenn 
dn Wi<l<:>r~treit zwischen der amt.lichen und .außeramtlichen Tätigkeit nicht 
zu befürchten i~t. 

(3) Die Mitglieder der Lande!'rei;(lerung ~ollen während Ihrer Amtszeit 
kein öffen t liches Ehrenamt bekleiden. Die Landesregierung kann hiervon 
Au >nahmen zulassen. 

~ 6 

GeheimhaltunE(spflicht 

(ll Die Mitglieder der L<>.ndesregierunP, sind, auch n~ch Bl"endiin.mg 
ihres Amtsverhältnisses. verpflichtet, über die ihnen amtlich bekanntge
woi·ct~nen Angelegenheiten VerschwiE'genheit zu bewahren. Dies gilt nicht 
für Mitti:- ilungen im dienst1ichen Verkehr oder Uber Tat~chen. die offen
kundig ~lnd oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedUrf'en. 

(2) Die Mitglieder der Landesregierung dürfen. auch w<:>nn sie nicht 
mehr im Amt sind. übP.r ~olche AngelPgPnheiten ohne Cknehmigung der 
Lande~regien.mg weder vor Gericht n<'Ch außergerichtlich aussagen oder 
Erklärungen abgeben. 

(3) Unberührt bleibt die ~S(>tzlich begründete Pflicht, mafbare H and
lungen anzuzeigen und bei Gefährdung der freiheitlichen demokrat!~chen 
Grundordnung für deren Erhaltung ein7.'1.1treten. 

§ 7 

Aussagegen e hmigung 

(1) Die Genehmigung, als Zeuge au11zusagen, ~oll nur versagt werden. 
wenn die Aussage dem Wf)h!~ des Bundes oder eines deut~<'hen L andes 
Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstllrh gP-
Cährden oder erheblich erschworen v..-Orde. · 

(2) Die Ge-nehmigun~. ein Gutachten Zt\ er~t11 tten, kRnn versa~ werden , 
wenn d-ie Erstattung den dienstliche11 Interc5sen Nachteile bere iten wilrd". 

(3) § 28 des Gesetzes über das Bundesverfas~ml'.Sgericht vom 12. März 
1951 (BGB!. I S . 243) bleiht unberührt. 

§ 8 

V e rantwortliC"hk eit 

(1} Die Verantwortung der Mitglil>der der Landesre~erung bestimmt 
sich nach Art. 104 in Verbindung mit Art. 99, 131 und 135 Abs. 1 Buch
s tabe d der Verf.as.sung in Verbindu ng mit §§ 29 bis 41 dt>s Landesgesetzes 
über den Verfassung<:gerlchtshof vom 23. Juli 1949 (GVBl. S. 285). 

(2) Ein Disz.iplinarver-fahren gegen Mitglieder der Land~regierung fin
det nicht sta tt. 

§ 9 

Amtsbezüge 

(1) Die Mitglieder der Landes regierung erhaltP.n vom Beginn c'I~ Kalen
dt'rmon::it!'., in dem ihr Amtsverhältnis beginnt (§ 2 Satz 1 und § 3 SRtz 1) 
bis zum Schluß des Kalendermonats, in dem ihr Amt endet (§ 2 Sat?. ~ 
und § 3 Satz 2), Amtsgehalt und A-ufwand::entscMid!gung naC'h dem t.::m
dcsgesetz üher die Regelung der Dienstbe1iige dPr leitenden Beamten dei
Zentral- und Mitte>lbchörden und von Polizeibeamten d~ Landes Rhein 
land-Pfal z vom 14. Juli 1948 {GVBI. S. 275) zuzllgl!ch ~ewährter ooer allge
me in nO<'h zu _gewährender Zulagen. Kinderzuechläge werden n11ch den 
besoldungsrechtli<'hen V&r!'chriften für L11ndesbeamte gewiihrt. 

Landtag Rhe inland-Pfalz 
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(2) Dle Mitglieder der Landesregierung erhalten eine Wohnungsentschä
digung an Stelle einer nicht beanspruchten . Amtswohnung. Sie haben 
außerdem Anspruch au! Trennungsentschädigung sowie Entschädigung für 
Umzugskosten und Reisekosten nach den Vorschriften des Umzugs- und 
Reisekostengesetzes. Die näheren Bestimmungen werden vom Minister 
des Innern und vom Minister der Finanzen durch Rechtsver.ordnung er
laseen. 

(3) Für den gleichen Zeitraum werden Amtsbezüge nur einmal gewährt. 
Sind die Bezüge nicht gleich hoch, so stehen die höheren Bezüge zu. 

II. Abschnitt 

Versorpng 

§ 10 

Grundsatz 

(l) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Hinberbliebenen erhal
ten nach Beendigung des Amtsverhältnisses Versorgung nach den Vor
schriften der §§ 11 bis 15. 

(2) Soweit nicht anders bestimmt ist, sind' die für Landeßbeamte gelten
den versorgungsrechtlichen Vorschriften sinngemäß anzuwenden. 

§ 11 

Übergangsgeld 

(1) Ein ehemaliges Mitglied der Landesregierung erhält von dem Zeit
punkt an, in dem seine Amtsbezüge aufhören, Übergangsgeld, falls ihm 
nicht Ruhegehalt nach § 12 oder § 14 zusteht. 

(2) Das Übergangsgeld wird für die'gleiche Anzahl von Monaten gezahlt, 
für die der Berechtigte ohne Unterbrechung Amtsbezüge als Mitglied der 
Landesregierung erhalten hat, jedoch mi.ndestens für 6 Monate und höch
stens für 3 Jahre. 

(3) Als Übergangsgeld werden gewährt 
1. für die ersten drei Monate das Amtsgehalt und die Wohnungs

entschädigung in vollt>r Höhe, 
2. für den Rest der Bezugsdauer die Hälfte dieser Bezüge. 

Daneben werden Kinderzuschläge entsprechend den besoldungsreclit
lichen Vorschriften für Landesbeamte gewährt. 

(4) Bel mehreren unterbrochenen .Amtszeit.en eines Mitgliedes der Lan
desregierung wird das Obcrgangsgeld für jede zusammenhängende Amts
zeit besonders berechnet. Wird ein ehemaliges Mitglied der LandE6regie
rung vor Ablauf der Zeit, für die ihm Überg~.ngsgeld zusteht, wieder
cmannt, so wird nach der Wiederentlassung an Stelle des sich aus der 
späteren Amtszeit ergebenden Übergangsgeldes das frühere Übergangs
geld gewährt, wenn es noch für eine längere Zeit zustand als das Über
gangsgeld aus der späteren Amtszeit. Die Höhe des früheren Übergangs
geldes bestimmt sich für die auf die Wiederentlassung folgenden ersten 
sechs Monate nach Abs. 3, und zwar stets nach den Bezügen des letzten · 
Amtes, für die anschließende Zeit. jedoch nur d-ann, wenn das letzte Amt 
höher war als das fi:ühere Amt. 

§ 12 

Ruhegehalt 

(1) Ein ehemaliges Mitglied der Landesregierung erhält von dem Zeit
punkt an, in dem die Amtsbezüge aufhören, lebenslänglich J.luhegehalt, 
wenn es 

1. bei seinem Ausscheiden aus dem Amt das fünfundfünfzigste Le
bensjahr vollendet hat und 

2. entweder das Amt eines Mitglieds der Landesregierung minde
stens 4 J::ihre bekleidet hat oder bei seiner Ernennung zum Mit
glied der Landesregierung Beamter oder Richter, Ruhestands
berunter oder lm Ruhestand befindlicher Richter, Minister des 
Landes oder versorgungsberechtigter früherer Minister de6 Lan
des war und einschließlich einer mindestens ~injährigen Amtszeit 
als Mitglied der Landesregierung mindestens 10 Jahre im öffent
lichen Dienst gestand~n hat. 

Als vierjährige Amtszeit gilt auch eine Amtsdauer, die um höchstens 
drei Monate kürzer ist als eine volle Wahlperiode des Landtages. 

' . . 1'. :, ~ j„ •• ,1 
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(2) Ruhegehaltsfähig ist diß Amtszeit als Mitglit:d de1· Landesregierung. 
Daneben werden andc1·e, nach dem Beamtenrecht ruhegehalt&fähigc Dien11t
zeiten einschließlich einer Amtszeit als Minister des Bundes oder eines 
anderen Landes berücksichtigt. 

(3) Hat e in Mitglied der Landesregierung bei Ausübung seines Amtes 
oder· iin Zusammenhang mit seiner Amtsführung ohne sein Verschulden 
eine Ge~• tn<lhPit.sschädigung erlitten, die seine Arbeltskraft d::ucrnd 
und so wesentlich beeinträchtigt, daß es n ach Beendigung des Amtsver
hälln isses zur Übernahme seiner frUhe1·cn T~tigkeit oder einer Ihr g'l(!kh
\Verligen Beschäftigung nicht mehr in der Lage ist, so erhält E.'S auch ohne 
das Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. l lebenslänglich Ruhegehalt. 

§ 13 

IJ lnterbliebenenfür:;orge 

(!) Die Hinterbliebenen eines Mitgliedes der Landesregierung, bei dem 
zur Zeit ~eines Todes die Varaussetz.ungen für die Gewährung ein~ Ruhe
gehaltes n°3.ch § 12 e rfüllt waren, .sowie eines chemallg.en Mltglie<'el': de'!' 
I.ande sre_gierung, das zur Zeit seines Todes Ruhegehalt bezog, ernalt.en 
Hin tcrbliebenenversorgung (§ 10 Abs. 2). 

(2) Die Hinterblieb('ncn eines Mitgliedes der Landesregiernn.g, cils zu~· 
Zeit seines Todes Übergangsgeld erhalten hätte, erhalten als Sterbegeld 
flir <li~ auf den Sterb.:monat folgenden dnü Monate da s Amtsgt-h::ilt u„".l 
die Wohnungsentst:hädigung, sodann Witwen- und W{l.iscni;cld. Das Wit
wen- und \Vaisen~eld wird aus dem Übergangsgeld nach § 11 Abs. 3 Nr. 2 
berechnt>L · 

(3) Die Hinterhliebcnen eines ehemaligen Mitgliedes der Landesregie
rung. das zui- Zeit seines Todes Übergangsgeld bezog, erhalten als Stel'be
g,~ld das Übergangsgeld, das dem Vc'rstorbt>nen fi.lr die auf den Stcrbe
f'T'<m;:it folgenden drei Mon<1te zugestanden hätte, sodan n Witwen- und 
Wai~en(!eld. Absatz 2 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

(4) Auf die Bezüge für den Sterbemonat sind d ie für L&nd~sbeanrn: 
i:;e ltend<'n Vorschrift<;>n ent<>pre<:hend anzuwenden. 

§ 14 

U nfallfür so rge 

<H Wird ein Mitglied der Landesregierung durch einen Dienstunfall vcr
ktzt, so wird ihm und seinen Hinterbliebenen Unfallfürsorge gewährt. 

(2) Unfälle aus Anlaß einer aus politischen Rücksichten erfolgten Teil
m>hme- an Veranstaltungen gellen im Zweifel als Di(Önstunfälle. 

(3) Die Unfallfür!'Oorge besteht in: 
t. einem Heilv<"rfahren für den Verle tzten, 
2. einem Iluhegehalt, wenn das Mitglied der Landesregierung dienst 

unfähig geworden ist und sc:n Amtsvarhältni:; <>ndet, 
3. einer Ifintel·bliebenenversorgung (§ 13 Abs. 1), wenn das Mif.glicd 

d er Landesregierung infolge des Uni.alles verstorben ist. 

§ 15 

Wa hr nng des Besi tzstan de s 

Für die vor d em Inkrafttreten dieses Gesetzes cin~ctretencn Versor
gungsfälle bieii.Jcn di.e bisherigen Vorschriften maßgebend. Da!l glelche 
gilt Wr künftige Versorgungsansprüche der im ZcitpUnkt des Inkrafttrc
t<>n.s des Gesetzes amtierenden Mitglieder der Landesregierung, wenn die 
R<>gelung in den bisherigen Vorschriften günstige& ist. · 

§ 16 

Mitgliedschaft zur Landesregierung 
und Il eamten 1· ec ht.e 

(1) Wird ein fä:,mtt.?r oder Richter des Landes zum Mitglied d e r Landes
regierung ernannt, so scneidet er mit dem Beginn des Amtsvt>r'hllltnii;ses 
(~ 2 Satz t und§ 3 Satz 1) aus se1nem Amt ah n camter odt'r Richter aus. 
Für die Dauer der Mit.gHedschaft ruhen die in dem Dienstverhältnis be
g1·ündeten RC'Chte und Pflichten mit Ausnahmt d er Pfücllt zur Amt.wcr
schwiegenheit und des Vet·!Jots der Ann ahme von Belohnungen oder Ge
schenken. Bei unfallverlet:zten Beamten oder Richtern ble1bt der Anspruch 
auf das Hei lverfahren unberührt. 

Landtag Rheinlanrl-Pfalz 
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Abteilung 11 

(2) Endet das Amt~verhältnis als Mitglied der Landesregierung, so tritt 
der Beamte oder Richter, wenn ihm nicht innerhalb von sechs Monaten 
mit seinem Einverständnis ein anderes Amt übertragen wird, mit Ablauf 
dieser Frist aus dem Dienstverhältnis als Beamter oder Richter in den 
Ruhestand und erhält das Ruhegehalt, das er in einem früheren Amt 
unter Hlnzurcchnung der Amtszeit als Mitglied der Landesregierung er
dient hätte. 

(3) Die Absätze 1 und 2 !inden auf beamtete Lehrer an wissenschaft
lichen Hoch$chLtlen keine Anwendung. 

(4} Sie gelten jedoch entsprechend filr die zu Mitgliedern der Landes
regierung ernannten Beamten einer Gemeinde oder eines Gemeindever
bandes des Landes oder einer sonstigen landesunmittelbaren Körperschaft, 
Anstalt oder Stiftung des ö!!entlichen Rechts. Das Ruhegehalt wird vom 
Land Ubernommen. Entsprechendes gilt für die Hinterbliebenenbezüge. 

§ 17 

Ruhen von Ansprüchen auf Dienstbezüge 

Bezieht ein Mitglied der Landesregierung für einen Zeitraum, für den 
Amtsbezüge zu zahlen sind, ein Einkommen aus einer Verwendung im 
öf!entllchen Dienst des Landes, so ruht der Anspruch au! dieses Einkom
men bis zur Höhe da Betrages der Amtsbezüge. 

§ 18 

Ruhen von Versorgungsansprüchen 

(1) Steht einem Mitglied oder einem ehemaligen Mitglied der Landes
regierung auf Grund eines .früheren Dienstverhältnisses als Beamter oder 
Rlchter de.> Landes oder eines früheren Amtsverhältnisses als Landes
minister ein Anspri.1ch au! Ruhegehalt, Wartegeld oder auf eine ruhe
gehaltsähnllche Versorgung zt:, so ruht der Anspruch auf diese Bezüge 
für einen Zeitraum, für den ihm Amtsbezüge (§ 9), Übergangsgeld oder 
Ruhegehalt aus dem Amtsverhältnis (§§ 11, 12 und 14) zu ztihlen sind, bis 
zur Höhe des Betrii.ges dieser Bezüge. 

(2j Wird ein ehemaliges Mitglied der Landesregierung, das Übergangs
geld oder Ruhegehalt aus dem Amtsverhältnis bezieht, im ö!!entlichen 
Dienst des Landes wiederverwendet, so erhält es diese Bezüge nur inso
weit, als d9s Einkommen aus der Verwendung hinter dem für denselben 
Zeitraum zustehenden Übergangsgeld und Ruhegehalt zurückbleibt. Das 
gleiche gilt für ein Ruhegehalt oder eine ruhegehaltsähnliche Versorgung 
auf Grund der Wiederverwendung. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Hinterbliebenen (§ 13) entspre
chende Anwendung. 

III. A b s c b n f t t 

Schlußbestimmun~en 

§ 19 

Dfe Landesregierung wird ermächtigt, die zur Durchführung d'1eses Ge
setzes er!orderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen. 

§ 20 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Beginn des auf die V.erkündung folgenden 
Kalendcnnona~ in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten AbPchnitt XIII und § 177 des Deutschen Beamten
gesetzes vom 26. Januar 1937 (RGBI. 1 S. 39) außer Kraft. 

Mai n z, den . ... . .. . . . 1954 

Der Ministerpräsident 
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Begründung: 

Die Mitglieder der Landesregi·E·rung (der Ministerpräsi<lent und dü~ 
Minister) s tehen zum Land in elrwm öffentlich-t-:cchtlichon Amtsverhä lt
nis eigener Art. Die Verfassung von Rheinland-Pfalz und andere Ge
S('tze enthalten einzelne Vor.sdiriften übet· dieSi!S Amtsverhä!tn.is. So 
regelt die Vcl'fassung di.€ Zusammensetzung unu Bildung der Lan'<!e:;
rcgierung (Art. 98). ihr Verhältnis zum Landtag (Art. 99), ihre Befug
n-iss" als Or~a·n des Volkswillens (Art. 101 bis 105) und ihre Verantwort
lichkeit (Art. 89, 90, 119, 131 und 135 Abs. 1 Bu<:h.st.. d). Sie bcsclir::nkt sich 
.1e-doch auf eine Festlegung dt:r wichtigsten staalo:recht1ichen Grundsätze 
und 1·egelt somit das Rechtbverhältnis nicht ab.schlie ßend. Daher bedllt
fen Fra gen, wie z. B. der freiwillige Rüc:ktri\t der Mitgl~eder der Lan
de:;1·egierung. noch e iner ges<!tzlichen Regelung. Das Landesgesetz tlhcT'. 
rlie R<>!l.elung der -Diensll>c,züge der leitenden Beamten der Zentral- und 
Mitte lbehörden un<l von Pohzeib1:hörden und P olizeibeamten des Lan
des Rheinland-Pfalz vom 14. Juli 1948 (GVBl. S. 275) regelt die Ver
gütung für die Tätigkeit der Mitglieder der Lande.:;regierung. Für lhre 
Versorgung gelten noch die Vo1·schrüten ül:er die Ver~orgurtg der ehe
maligen Reiclis1tüni1<ter aus dem Deutschen Beamtengesetz von 1937. 

Bei ·den B eratungen des Lan,desbeamtenge~tzes vom 1:>. Dezember 1949 
(GVßl. Sei te 605) hat der Rechtsausschuß des Lan:ilages beschlossen, d!e 
im Regier ungsen twud zum Be.amtengesetz. enthaltenen Vorschriften iiber 
die Reehtsverhä!tnisse d er Minister nicht, wie l::.ei dem Reh.:hsiesctz von 
19:>7, in <las Landesbeamt<>ngesetz. aufzunehmen, sondern insoweit ein 
\J1:.sr.nderes Gesetz zu schaffen. Eine ent~prechende Vorlage der Landes
regierung <Drucksache II Nr. 1422· und 1479) wurde jedoch zurQdcgestellt, 
da da:> Ergebnis d er Beratungen der gesetzgebenden Organe des Bundes 
über eine einschlägige Gesetzesvorlage der Bundesregierun.g ä.bgewartct 
' "'"l'dPn !'.o!lte . Inzwischen i.st das Gesetz üt~r di-e Rcchtsverh!lltnl.sse <ler 
Mitglieder der Bundfür egierun.g (Buooesmi.nistergesetz) vom 17. Juni 1953 
(BGB!. I S. 407) ergangen. 

DE'r vorliegende Geseuentwurf lehnt sich an die Vo1·schri!Len <lieses 
Bun<lesgeset'.Zelö an. Er folgt darin dem Niedersädls ischcn Gesetz übet 
d ie Rech lsverhältnisse der Mitglieder der Landesreiierung ••om l . April 
19$3 (Niedersächsisches GVBl. S . 27) und auch dem entsprechenden. ~setz 
des Lan<les Ncrdrhei.n-West.fa!en vom 5, Mai 1953 (GV13I. für das Land 
Nordrhein-Westfalen. Teil I, Ausgabe A, S. 258). 

Der Gesetzentwurf regelt in sein·em Er.>teo. Ab~chnitt im E.i.uk!.ang mit 
d en Bl'slimmungen der Verfassung die Rechtsstellung der M)tgllecJer der 
Landesregierung und in seinem zweiten Abschnitt ihre Versorgung; d•~r 
Dritte Absdmitt enthält ScltluHvorschriJLt:n. · · 

Zu den einzelnen Vorschrifüm: 

Zu§ 1: 

§ t ste llt klar, daß das durch die Vel'l~ühung des Mio.i.steramtes be
gründete öffentlich-rechtliche Verhältnis ein Amtsverhältnis eigener Art 
ist, für das nur die Vorschriften der Verfassung un>d dieses G!!Setzes gel
ten. Beamtenrechtliche Vorschriften können also ergänzend nur insoweft 
P_nwendung finden, als es in diesem Gesetz ausdrilckllch bestimmt Ist 
(§ 9 Aus. 1 und Abs. 2, § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 3 Satz 2, § 13· Abs. 1 und 
Abs. 4.). 

Gesetze, in denen nicht d er s taatsr·echtlimc Beamten·begri!f, sondern 
ein allgemeiner Begriff des Beamten a!s Träger der ö~fe0Uf.<.t1en Ge-walt 
verwendet wird, finden auf die Mitgliede!' der La."'11.:fosrc~crung An
wendung. Dies gilt z.. B. für den BeamtenbegriI.f des Art. 128 -der Ver
Ca;;füng und des § 83.9 d es Bürgedichen Gesetzbuches · (Haftung wegen 
Verletzung der Amtspflicht) und der Vorschrüten des bU1·gerlichen Rechts 
über die Verjährun.g, Abtretung und Pfändung von Amtsbez'llgen. 

Zu§ 2: 

Nach der Verfas~ung vollzieht sich die Regierung:rbil<iung i~ zwei 
Phal'en. nämlich d er Wahl d es Ministerpräi;identen durch den Landtag 
und der Bestätigung der vom Ministe1·präsLdcntcn &ebildeten Reglerung 
durch den Landtag. D iese Art der Regierungsbildung sdleint die M6g.:. 
Iichkeit zuzulassen, den Beginn des Amtes des Ministerpräsidenten 1m
wohl a uf den Zeitpunkt d er Annahme seiner Wahl als auch auf -d~n Zeit
punkt d es BesUi t igung:;l>~.;;chJ.usses des Landtages zu verlegen. Die Vor
schrift des Art. 99 Abs. 4 der Ve rfassung nötigt jedoch zu letzterem. Nach 
d ieser Bestimmung h a t der Ministerprihiocut, dem der Lanodtag flach 
Art 99 Abs. 1 das Verlrauen entzogen hat, die Geschäfte so la~e weiter
zufühnm, bis eine neue Regierung gebildet ist, d. h. eine ncu·e Regierung 
von d em Landtag nach Art. 98 Abs. 2 Satz 3 besfätlgt worden L~. Wlirde 
man den Beginn des Amte.;; des Ministerpräsldenten auf den Zeltpunkt 
der Anna hme der Wuhl verlegen, dann hätten infolge der Vorsc:h.rJlt d'es 
Art. 98 Abs. 4 zwischen dem Zl!itpunkt der Annahme der Wahl durch 
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den n.euen Ministerpräsidenten bis zur Bestätigung der neuen Regierung 
durch den Landtag zwei Personen die SteHung des Ministerpräsidenten 
inne, der neu gewählte und der geschäftsführende Ministerpräsi<lent. 
Dieser unerwüm~chte Zustand könnte unter bestimmten Voraussetzungen 
einige Monate währen, wenn der Landtag nicht binnen vier Wochen seit dem 
Verfrauensentzug die von dem neuen Ministerpräsidenten gebildete Re
gierung bestätigt, was nach Art. 99 Abs. 5 von ReCh.ts wegen die Auf
lösung des Landtags und damit eine Verlängerung des Amtes des ge
schäftsführenden Ministerpräsidenten zur Folge hätt.e. 

Aus diesen Gründen legt der Entwur.f den Amtsbeginn des Minister
präsidenten in dei;l Zeitpunkt der B·estätigung der Regierung durch den 
Landtag und dementsprechend das Ende des Amtes Ln den Zeitpunkt der 
Besfätigurvg einer neuen Regierung. 

Zu§ 3: 

Das Amt des Ministers setzt nach der Verfassung die Ernennung durch 
den Ministerpräsidenten un.d die Bestätigung durch den Landtag voraus. 
In Anlehnung an § 2 Abs. 2 des Bundesministergesetzes und § 3 Abs. 2 
des Niedersächsischen Ministergesetzes hat nach dem Entwurf der Mini
terpräsident den Ministern zum Zeichen ihrer ordnungsgemäßen B~u
fung (Ernennung durch den Ministerprästdenten und Bestatigung durch 
den Landtag) eine Urkunde auszuhän<ligen und dadurch den Amtsbeginn 
he1•bcizuführen. 

Entsprechendes sieht der Entwur! für die Entlassung eines Ministet8 
vor. 

Zu § 4: 

Die Verfassung erwähnt die Möglkhkeit eines freiwilligen Rücktritts 
des Min·isterpräsid€nten oder der Minister nicht. Das bedeutet jedoch 
nicht, <laß ein freiwilliger Rücktritt verfa~sung~rechtlich nicht erlaubt 
seL Der Entwurf schließt die Lücke und sieht den Rücktritt des Mini
sterpräsidenten, der RcgLerung und des einzelnen Ministers vor und 
bestimmt, gegenüber wem und in welchet· Fm·m er zu erklären ist. 

Zu§ 5: 

Tätigkdts.beschl'!inkungen legt die Verfassung den Mitgliedern der 
LandesrcgLerung nicht auf im Gegensatz zum Grundgesetz, das in Art. 66 
den Mitgliedern der Bundesregierung eine nebenbernfiiche Tätigkeit un
tersagt oder an d1e Zustimmung des Bundestages knüpft. In Anlehnung 
an Art. 66 GG beschränkt der Entwurf die Betätigungsmöglichkeit der 
Mitglieder der Landesregierung weite~tgehend, ffieht joooch vor, daß die 
Landesregierung in Fällen eine Tätigkeit gestatten kann. wenn sie im 
öffentlichen Interesse erwünscht er:scheint oder der amtlichen Tätigkeit 
nicht widerstrebt. 

Zu§ 6: 
§ 6 regelt in sachlicher Übereinstimmung mit § 6 des Bundesminister

gesetzes die Geheimhaltungspflicht der Mitglieder der L;mdesregienmg. 

Zu§ 7: 
§ 7, der dem gleichen Paragraphen des Buooesm in istergesetzes en t

spr!cht, enthält Vorschriften über die Erteilung der Genehmigung zur 
Aussage als Zeuge oder zur Erstattung von Gutachten. 

Zu§ 8: 
Die Verfassung hat die staatsrechtliche Verantwortlichk,eit der Mi_ni

ster in den in § 8 angege·benen Vorschriften geregelt. Nach Art. 99 Abs. 1 
und 2 der Verfassung bedürfen die Lan<lesregi.erung und die Minister zu 
ihrer Amts!ührung des Vertrauens d~s Landtages; sie müssen zurück· 
treten, wenn ihnen der Landtag das Vertrauen entzieM. Nach Art. 131 
der Verfassung kann jedes Mitglie<i der Regierung, das in o<ler bei sei
ner Amtsführnng die Verfass·ung oder ein Gesetz vorsätzlich oder grob
iahl"läss!g verletzt o<ler die öffentliche Sicherheit und. Wohlfahrt des 
Landes schwer ~fährdet, noch innerpaJ.b 10 _Ji;thren. nach s~inem_ Aus
scheiden aus der Landesregierung vor dem Verfassungsgerichtshof des 
Lan·des angeklagt werden. Wird seine Schuld festge~tellt, so ist auf seine 
Entlassu~ zu erkennen, wenn es sich no~h im Amt befindet; daneben 
können einzeln oder nebeneinander, auf Zeit oder für dauernd verhängt 
werden: teilweise oder völlige Vermögenseinziehung, Verlust öf!entlich
rechtlicher Versorgunigsansprüche, Unfähigkeit Z't,lr Bekleidung öff€nt
licher Ämter, Verlust des Wahlrechts, der Wählbarkeit und d~s Rechts 
zur politischen Tätigkeit jeder Art, Wohn- und Aufenthaltsbeschrän
kungen. 

Die Unzulässigkeit eines Dienststrafverfaru·ens ergibt sich daraus, daß 
die Mitglieder der Landesregierung nicht Beamte sind. 

Zu§ 9: 
§ 9 beläßt es bezüglich der Ministervergütung bei der bisherigen 
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Allgemeines zum II. Abschnitt 

Die Vorschriften über die Versorgung der Mitglieder der Laridesrcgie
n.mg lehnen sich eng an <iic des Bunde!:mlnis tf>rgeset:zc:>„ an .die Au.eh 
\·c.m Niedersachsen und von Nordrhein-We0 t1'alen üh1>rn<'m),mcn wor4en 
sind. S ie gewähren den a usscheidenden Ministern ein L"'beq1;,~i;geld und 
in begrenzten Fällen ein Ruhegehali und für die Hlnterblicbe~n eine 
Hinte1,blieb€nenver~rgung. · · 

Hierfür waren folgende Überlegungen maßgebend: Die Schwierigen 
\• ll'l'c.·ha ftJi.chen . politi~chen und sozialen VC>rhältnl.s:se bcahspruchcn dit: 
volle Arbeitskraft d er Minister und verlangen nicht selten sogar einen 
Kräfteve rbrauch auf Ko~ten ihrt'r Gesundheit. Hinzu kommt, daß ei.II 
Min·ister, <ler als Arbeitnehmf>r in der Privatw!Tts~att .&~~~~~i . .bat, 
Si:'ine Stell~ verliert und der. der als !"1'1h~t1fö.<'llger Kaurmänn,, als nedlts
anwalt oder Arzt oder sonst freiberuflich tätig '.var, meist sein Geschäft 
bzw. seine P raxis unrl dam!t ooine Existenzgrundlage aut;zµgcpcn ac
nütigt ist. Im H in•blick darmif er<;chelnt €'S unumgll.n•glich, · 'd~e Ministei· 
tn angemes~ener WeiS1:' rn versorgen. zumal für ein Ministeramt ~uo.J.ili-
zi.,- r te Persönlichkeiten gewonnen werden sollen und · mü~-;en.' · ' 

Hins ichtlich Art un<l Höhe der Versorgun~~üge trägt der Entwurf 
c 111erseils <le n b€rechtigten Belangen der ausge!'l<'hledenen Mit,s:lle<le l' der 
Lcindesregie rung oder ihrer Hinterhl'ie-~nen und andererseits der .flna.n
z'ellen Leistungsfähigkeit des Lande~ R"'C'hnung. 

Die Fragen, ob nur übergangsgeld oder Ruhegehalt zu ge-.\'ährcn ist, · 
in \Velcher Höhe Versorgung w lei~ten ist und vtiewett die Hinterblie
benen zu versorgen sind. hat der Entwurf goemäß den Grun-dsätzen des 
Vcr~orgung~!"'?'Cht<; geregelt. Ein Ruhegehalt wird nur gezahlt, wenn der 
Minister län·.gere Zeit im Amt war'tmd im Zeitpunkt seines Ausscheiden:; aus 
der Landesregit>Tttng ein I....e'bem~alter erreicht hat, in dem es ihm schw<lr . 
fJl!en dürfte. in das allii;emfflne Erwerbsleben 7.urllckzutretexi:. P~e Höhe 
· :es Ruhegehaltes richtet sich nach der Amtsdauer; das gleiche iilt für 
di~ Höhe des überga ngsge!des. 

Die Höhe d er H interbliebcnenversorgung hängt wiederum von der 
Höhe des crdienten Ruhegehalte!! oder des Übergan·gsgelde5 ab. Ein Be-
7ug von Wartegeld oder Ruheg.ehalt aus eimr St.c-Utmg im öffentlichen 
Dienst des Landes neben den Beziügen aus diesem Geset7. ist ausgcsch!o;;
sen. Dit- Einkünfte aus einer prLvaten ~fstlltigkeit werden entsprechend 
den fü1 Landesbeamte geltenden Versorgungsvorschriften ~m~echnet. 

Zu <i< ~n einzelnen Paragraphen: 

Zu § 10: 

Er steilt gn.mdsätzlich fest , daß die Mitglieder der Landesregie rung so
wie ihre Hinterbliebenen nach Beendigung des Amtsverhältnisses Ver
sorgung erhalten, und daß d ie für Land~beamte geltenden versorgungs
rechtl ichen Vorschriften subsidiäre Anwendung finden. 

Zu § 11: 

Er regelt das Übergangsgeld der ehemaligen Mitglieder der Landcs
regierun.g, denen kein Ruhegehalt zusteht, m Anlehnung an die Vor
scll.riften des Bunde!:ministergf'Setzes. Abs. 4 befaßt s.lch mit <!er Berech
nung des Überga ngsgeldes be i mehrer'l:.'n unterbrochenen Amtszeiten so
''' ie bei der Konkurrenz mehrerer Anspruche auf t.,'bergang'!lgel<l. 

Zu § 12: 

§ 12 beschl'änkt d ie Gewährung eines Ruhegehaltes auf zvrei F älle.: 

Das ausscheidt!nde Mitglied der Landesregierung muß das 55. Leb'>...ns
jahr vollendet und enh1reder mindestens vier Jahre der Landesregierung 
angd1iJrt oder .einschließlich eine-r einjäh>rlgen Amtszeit als Mitglied der 
Landesregierun·g mindestens zehn Jahre im öffentlichen Dienst gestan
den haben (Abs. l); oder es mltß infolge ein·er Dien·stbcschädigwi.g un
fäh ig geworden sein. nach Beend igung des Amtsverhältnisses seine frü
here Tätigkeit oder eine gleichwertige Besdtärtlgung wieder an17.unehmen 
!Abs . 3). 

Ab:>. 1 Satz 2 dient d em Ausgleich von Härten .f!ür den Fall, daß die 
Amt8zeit als Mitglied der Lnndesregierung während einer Wahlperiode 
nicht genau 4 Jahre betragen hat, weil die Blldung d er LandesTegierung 
erst nach dem Zusammentritt des Landtage-s erfolgen k ann . 

Zu § 13: 

E r regelt die Hinterbliebenenversnrgung. Der Kreis der Hinterbliehe
nf'n bestimmt skh nach § 10 Abs. 2 nach dem gelteniden L andesbeam ten
recht. 

La'ldtag Rheinland-Pfalz 



' ' 

Abteilung II 249'7 

Sterbegeld erhalten die Hinterbliebenen eines im Amt verstorbenen 
Mitglieds der Landesregierung ohne Rücksicht darauf, ob zur Zeit des 
Todes dle Voro.usse·tl.uo.gen für die Gewährung einer Ministerpension er
füllt waren. Hinterbliebene eines ehemaligen Mitgliedes der Landesregie
rung erhalten Sterbegeld nur dann, wenn der Verstorbene zur Zeit seines 
Todes noch Uberg:\ngsgeld bezog, und zwar in Höhe des Übergangsgeldes, 
das für die auf den Sterbemonat folgenden drei Monate zu zahlen ge
wesen wäre (Abs. 3}. 

Witwen- und Wai~engeld wird den Hinterbliebenen eines pensionsbe
rechtigten Mitgliedes oder ehemaligen Mitgliedes der Landesregierung in 
Höhe der im Beamtenrecht des Landes geregelten Hundert.<.:ätze der Mini
sterpension gewährt. War ein,~ Pensionsberechtigung nicht gegeben, so 
erhalten die Hinterbliebenen Witwen- und Waisengeld, des>en Höhe sich 
noch aus dem bezogenen Übergangsgeld berechnet. 

Zu~ 14: 
Er sieht vor, daß ein Mitglied der Landesregierung, das einen Dienst

unfall erleidet, sowie seine Hinterbliebenen Unfallfürsorge erhalten, und 
zwar gemäß § 10 Abs. 2 in sinngemäßer Anwt'ndung der einschlägigen 
Vorschriften des Landesbeamtenrechts. Abs. 2, der dem Bundesminister
gesetz (§ 17 Abs. 2) entnommen Ist, stellt eine gesetzliche Vermutung dafür 
auf, daß Unfälle, die Mitglieder der Landesregierung aus Anlaß einer aus 
politischen Rilcksichten erfolgten Teilnahme an Veranstaltungen erleiden, 
mit der Ausübung des Dienstes im Zusammenhang stehen. Diese Regelung 
ist notwendig, um den sonst schwer zu erbringenden Beweis, daß die 
Veranstaltung zu den Obliegenheiten des Ministeramtes gehörte, zu er
lC'ichtern. Es kann davon ausgegangen vrerden, daß die Mitglieder: der 
Landesregierung bei einer durch politische Rücksichten veranlaßten Be
tätigung in erster Linie in Ausübung ministerieller Funktionen handeln. 

Zu§ 15: 
Satz 1 läßt für die bereits eingetretenen Versorgung,s.fälle die bisherigen 

Vorschriften auch weiterhin maßgeblich sein. 
Die Regelung des Satzes 2 war zur Wahrung des Besitzstandes erforder

lich und entspricht der dem Beamtenrecht eigenen Rechtsübung bei Neu
regelungen von Besoldung~- und Versorgungsverhältnissen. 

7.u § 16: 
§ 16 behandelt die beamtenr-echUlchen Verhältnisse der zu Mitgliedern 

der Landesregierung ernannten Beamten und Richter. Er entspricht in
haltlich der im Bundesministergesetz getroffenen Regelung. 

Nach Abs. 1 sollen für die Dauer der Bekleidung des Ministeramtes die 
in dem Dienstverhältnis als Beamter oder Richter begründeten Rechte 
und Pflichten mit den im Gesetz verzeichneten Ausnahmen ruhen. Erst 
mit der Beendigung des Amtsverhältnisses als Mitglied der Landesregie
rung soll der Beamte oder Richter, wen.n ihm !'11it seinem Einverständnis 
nicht innerhalb von sechs Monaten ein anderes Amt übertragen wird, in 
den Ruhestand treten. Diese Regelung ermöglicht, daß ein Beamter oder 
Richter, der erst Minister und im unmittelbaren Anschluß daran wieder 
Beamter oder Richter wird, zwischenzeitlich nicht in den Ruhestand zu 
treten braucht, und daß die Amtszeit a1s Minister ruhegehaltsfähig ist. 

Abs. 3 stellt klar, daß ein beamteter Lehrer einer wissenschaftlichen 
Hochschule durch die Berufung zum Mitglied der Landesregierung in sei
nem Amt verbleibt. 

Die Regelung der Abs. 1 und 2 erstreckt sich auch auf die Beamten de: 
Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes und auf die Beamten 
anderer landesunmittelbarer Körperschaften, Stiftungen und Anstalten. 
Das Ruhegehalt für diese Bediensteten wird vom Land übernommen, 

Das Ruhegehalt nach § 16 ·wird neben einem Übergangsgeld oder Ruhe
gehalt n.ach den §§ 11, 12 oder 14 gewährt. Die erforderlichen Ruhensvor
schriften enthält §- 18 Abs. 1. 

Zu§ l'J: 
Er regelt das Nebeneinanderbestehen von Ansprüchen auf Amtsbezüge 

und auE Bezüge aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst. Er verhin
dert z. B., daß einem beamteten Lehrer an wissenschaftlichen Hochschulen 
neben den Amtsbezügen als Minister auch Bezüge als Hochschullehrer 
gezahlt werden. 

Zu § 18: 
Vgl. Begründung zu § 16 letzter Satz. 

Zu§ 20: 
Als Zeitpunkt des Inkrafttretens ist aus Zweclonäßigkeitsgründen der 

Beginn des auf die Verkündung folgenden Kalendermonat.> festgelegt. 
Infolge der Vorschrift des § 15 gelten jedoch die in Abs. 2 a ußer Kraft 

gesetzten Vorschriften noch zur Abwicklung von Versorgungsfällen im 
S inne des § 15. 
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